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Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu 
 TOP 3  der Sitzung der Strukturkommission am 23.06.2014 
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Beschlussvorschläge: 

1. Der Regionalrat beschließt auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen 
über die Anregungen und Bedenken, zu denen im Erarbeitungsverfahren kein 
Meinungsausgleich erzielt werden konnte, den Empfehlungen der Regional-
planungshörde zu folgen. 

2. Der Regionalrat beschließt gem. § 19 Abs. 4 Landesplanungsgesetz NRW die 
Aufstellung der 1. Änderung des aufgestellten Regionalplanes Münsterland 
auf dem Gebiet der Stadt Beckum entsprechend dieser Vorlage. 

3. Der Regionalrat beauftragt die Regionalplanungsbehörde die aufgestellte Re-
gionalplanänderung der Landesplanungsbehörde gem. § 19 Abs. 6 LPlG 
NRW anzuzeigen. 

für die Strukturkommission:  

 Zustimmung    Kenntnisnahme 

für den Regionalrat:  

 Zustimmung    Kenntnisnahme 
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Begründung  

zur 1. Änderung des aufgestellten Regionalplanes Münsterland 
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1. Anlass und Gegenstand der Regionalplanänderung 

Der aufgestellte Regionalplan Münsterland stellt den vorhandenen Gewerbestandort 
Kerkbrede in Beckum-Roland als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
(GIB) dar. Gegenstand dieser Änderung des Regionalplanes ist die Erweiterung des 
GIB Kerkbrede um rd. 8,5 ha nach Westen im Rahmen eines Flächentausches. In 
dem gleichen Flächenumfang soll im Norden des Stadtgebietes an der Stadtgrenze 
zu Ennigerloh eine bisher als GIB dargestellte Fläche dem „Allgemeinen Freiraum- 
und Agrarbereich“ zugeführt werden. 

Anlass der von der Stadt Beckum beantragten Änderung des aufgestellten Regional-
planes Münsterland ist die betriebsbezogene Erweiterung der Fa. Berief Feinkost 
GmbH. Diese Firma ist an dem Gewerbestandort seit 1990 auf einem rd. 1 ha großen 
Grundstück ansässig. Der Betrieb stellt im Wesentlichen Produkte auf Soja- und To-
fubasis als pflanzliche Wurst- und Fleischvariationen sowie Brotaufstriche und Soja-
Milch her. Durch die geplanten Kapazitätserweiterungen soll der wachsenden Nach-
frage nach den hergestellten Produkten entsprochen und damit gleichzeitig eine 
dauerhafte und nachhaltige Sicherung des Betriebes und seiner rd. 120 Arbeitsplätze 
erreicht werden. Die Erweiterung des vorhandenen Standortes nach Westen ist die 
einzige realistische Entwicklungsmöglichkeit. Vor dem Hintergrund der betrieblichen 
Rahmenbedingungen und technischen Erfordernisse ist eine Verlagerung des Be-
triebes ebenso wenig vertretbar, wie der Aufbau eines zweiten Standortes. Das text-
liche Ziel 17a (Anlage 2) grenzt die Nutzung der GIB-Erweiterung auf die ortsansäs-
sigen Firmen des Gewerbegebiets Kerkbrede ein. Die Stadt Beckum plant die Bau-
leitplanung vorhabenbezogen. 

Weitere Informationen zu dieser Änderung des Regionalplanes enthält die Sitzungs-
vorlage 03/2014. 

 

2. Verfahrensablauf 

2.1 Erarbeitungsbeschluss 

Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am 24.03.2014 die Erarbeitung der 1. Ände-
rung des aufgestellten Regionalplanes Münsterland zur Erweiterung eines GIB im 
Rahmen eines Flächentausches auf dem Gebiet der Stadt Beckum beschlossen. Die 
Änderung des Regionalplanes wird erforderlich, um auf kommunaler Ebene die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Kerk-
brede schaffen zu können. 

2.2  Behördenbeteiligung gemäß § 10 ROG i.V.m. § 13 (1) LPlG 

Mit Schreiben vom 25.03.2014 wurden die Beteiligten (Anlage 5) zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert. Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme endete am 
16.05.2014.  
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Von den 49 beteiligten Stellen und Institutionen äußerten sich 22 innerhalb der vom 
Regionalrat beschlossenen Frist. 13 Beteiligte haben keine Anregungen, Bedenken 
oder Hinweise zum Verfahren vorgebracht.  4 Beteiligte gaben Hinweise und 5 Betei-
ligte haben Anregungen und Bedenken vorgetragen. 

Die Regionalplanungsbehörde hat allen Beteiligten eine Zusammenfassung der Stel-
lungnahmen und  der Ausgleichsvorschläge der Regionalplanungsbehörde (Zwei-
spalter) zur Verfügung gestellt (Anlage 3). Diese Meinungsausgleichsvorschläge 
wurden gem. § 19 Abs. 3 LPlG  am 02.06.2014 mit den Beteiligten erörtert. Es konn-
te nicht mit allen Beteiligten ein Meinungsausgleich erzielt werden. Das Ergebnispro-
tokoll zum Meinungsausgleichstermin (Anlage 4) wurde am 10.06.2014 versandt. 

2.3 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 10 ROG i.V.m. § 13 (1) LPlG  

Der Entwurf zur 1. Änderung des aufgestellten Regionalplanes Münsterland wurde 
beim Kreis Warendorf und bei der Bezirksregierung Münster öffentlich ausgelegt. 
Diese Auslegung ist im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster vom 28.03.2014, 
Nummer 13 bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, 
dass die Planunterlagen in der Zeit vom 14.04.2014 bis einschließlich 16.05.2014 
ausliegen und Anregungen und Bedenken in dieser Zeit abgegeben werden können.  

Innerhalb dieser Frist wurden weder beim Kreis Warendorf noch bei der  Bezirksre-
gierung Münster Hinweise, Anregungen und Bedenken aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

2.4  Beteiligung eines anderen Staates gemäß § 10 ROG  i.V. m. § 13 LPlG  

Da nicht mit Landesgrenzen überschreitenden Auswirkungen zu rechnen ist, war die 
Beteiligung anderer Staaten entbehrlich. 

 

3.  Zusammenfassende Umwelterklärung (Erklärung gemäß § 11 Abs. 3 ROG) 
 

Gemäß § 11 Abs. 3 ROG ist dem Raumordnungsplan - neben dem Plan und seiner 
Begründung - eine zusammenfassende Erklärung beizufügen. Sie beinhaltet die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in dem Aufstellungsverfahren berücksichtigt wurden, und aus wel-
chen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, sowie über die im Rahmen der 
Überwachung der Auswirkungen auf die Umwelt nach § 9 Abs. 4 Satz 1 ROG durch-
zuführenden Maßnahmen. 

3.1 Einbeziehung der Umwelterwägungen in die Regionalplanänderung 

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Kerkbrede ist die Neudarstellung von ca. 
8,5 ha GIB im Regionalplan Münsterland geplant. Diese Nutzungsänderung lässt er-
hebliche Umweltauswirkungen vermuten. Es ist daher eine Strategische Umweltprü-
fung (SUP) vorzunehmen. Rechtliche Grundlage für die Umweltprüfung ist Artikel 6 
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Abs. 3 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
27.06.2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme (im Folgenden SUP-RL) i.V.m. § 7 Abs. 5 und § 9 des Raumordnungsgeset-
zes (ROG).  

Vor Einleitung des Verfahrens fand am 14.02.2014 ein Scopingtermin zur Festlegung  
von Untersuchungsrahmen und -tiefe der Umweltauswirkungen statt. Die Teilnehmer 
des Scopingtermins  befanden den von der Regionalplanungsbehörde vorgeschla-
genen Untersuchungsumfang weitgehend als ausreichend. Sie gaben nur einzelne 
Anregungen zur Erstellung des Umweltberichtes, denen teilweise gefolgt wurde. 

Auf der Basis dieser Informationen wurde von der Stadt eine Studie in Auftrag gege-
ben, die die umweltbezogenen, städtebaulichen und siedlungsstrukturellen Belange 
untersucht. Die Bezirksregierung Münster hat aus diesen Informationen einen Um-
weltbericht erstellt. Der Umweltbericht kommt zu folgendem Ergebnis: 

Mit der Änderung des Regionalplans werden großflächige Nutzungsänderungen vor-
bereitet, die innerhalb der Planfläche zukünftig statt einer landwirtschaftlichen Nut-
zung eine gewerbliche und industrielle Nutzung ermöglichen. Vor diesem Hintergrund 
können raumrelevante naturschutzfachliche Beeinträchtigungen nicht generell aus-
geschlossen werden. Bei der vertiefenden Betrachtung der nach SUP-Richtlinie zu 
berücksichtigenden Schutzgüter wurde festgestellt, dass erhebliche Beeinträchtigun-
gen durch entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen auf ein tole-
rierbares Maß zu senken sind. Eine Ausnahme stellt das Schutzgut Boden dar, da 
der Vermeidungsgrundsatz des BBodSchG aufgrund des Vorkommens schutzwürdi-
ger Böden und der Größe der möglichen Flächenversiegelung nicht eingehalten wer-
den kann. Schutzgutspezifische Beeinträchtigungen werden daher als erheblich ein-
gestuft und sind im Zuge weiterer Planungen besonders zu berücksichtigen. In der 
schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung führt dies aufgrund der geringen Ge-
wichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 

Dieser Umweltbericht liegt der Sitzungsvorlage 03/2014 als eigenständiger Teil bei. 
Er war Grundlage und Bestandteil des Erarbeitungsverfahrens für die 1. Regional-
planänderung des aufgestellten Regionalplans Münsterland und geht  in die Abwä-
gung im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses ein. Als Teil der Verfahrensmateria-
lien hat er damit auch zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entwurfsüberle-
gungen für die Verfahrensbeteiligten und die Öffentlichkeit beigetragen. Er war 
Grundlage der Erörterungen mit den Beteiligten zum Meinungsausgleich. Eine An-
passung des Umweltberichts war nach dem Beteiligungsverfahren nicht erforderlich. 

Die Umweltprüfung beinhaltet außerdem auf regionalplanerischer Ebene eine arten-
schutzrechtliche Vorabschätzung. Ziel dieser Vorabschätzung ist es, regionalplaneri-
sche Festsetzungen zu vermeiden, die in nachgeordneten Verfahren aus Arten-
schutzgründen nicht umgesetzt werden können. Nach den Ergebnissen der Vorprü-
fung ist davon auszugehen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch die 
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Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen auf der Ebene der Bauleitpla-
nung vermieden werden können. 

Trotz der bestehenden Konflikte mit verschiedenen Umweltbelangen wurde die Pla-
nung seitens der Regionalplanungsbehörde vor dem Hintergrund des bestehenden 
Bedarfs und der Alternativlosigkeit der Planung als mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar angesehen. 

3.2 Darlegung der Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Aufstellungsverfah-
ren berücksichtigt werden; zugleich Abwägung der im Verfahren vorge-
tragenen Anregungen und Bedenken  

Nach § 10 Abs. 1 ROG i.V.m. § 13 Abs. 1 LPlG, sind die Öffentlichkeit sowie die öf-
fentlichen Stellen und Personen des Privatrechts gem. § 4 ROG (Beteiligte) beteiligt 
worden. Die Frist, innerhalb der die Öffentlichkeit und die Beteiligten Stellungnahmen 
(Bedenken, Anregungen und Hinweise) zur Änderung vorbringen konnten, war auf 
einen Monat festgesetzt. Die zu beteiligenden Behörden, Stellen und Personen des 
Privatrechts gem. § 4 ROG (Beteiligte) ergeben sich aus der Anlage 5. 

Innerhalb dieser Frist wurden weder beim Kreis Warendorf noch bei der  Bezirksre-
gierung Münster Hinweise, Anregungen und Bedenken aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

Von den 49 beteiligten Stellen und Institutionen äußerten sich 22 innerhalb der vom 
Regionalrat beschlossenen Frist. 13 Beteiligte haben keine Anregungen, Bedenken 
oder Hinweise zum Verfahren vorgebracht.  4 Beteiligte gaben Hinweise und 5 Betei-
ligte haben Anregungen und Bedenken vorgetragen. 

Die Regionalplanungsbehörde hat allen Beteiligten eine Zusammenfassung der Stel-
lungnahmen und der Ausgleichsvorschläge der Regionalplanungsbehörde (Zweispal-
ter) zur Verfügung gestellt (Anlage 3). 
Die Meinungsausgleichsvorschläge wurden gem. § 19 Abs. 3 LPlG  am 02.06.2014 
mit den Beteiligten erörtert. Es konnte nicht mit allen Beteiligten ein Meinungsaus-
gleich erzielt werden. Das Ergebnisprotokoll zum Meinungsausgleichstermin (Anlage 
4) wurde am 10.06.2014 an die Beteiligten versandt. 

Im Folgenden werden alle vorgetragenen Anregungen und Bedenken dargestellt. 
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a) Vorgetragene Bedenken, die im Erarbeitungsverfahren ausgeräumt werden 
konnten 

Bedenken der IHK und der Handwerkskammer: 

Auf der bisher als GIB dargestellten Tauschfläche, die mit dieser Änderung dem „All-
gemeinen Freiraum- und Agrarbereich“ zugeführt werden soll, ist ein Gewerbetrieb 
ansässig. Die IHK und der Handwerkskammer setzen sich für den Bestand und eine 
angemessene Erweiterungsmöglichkeit dieses Betriebes ein. Der in Rede stehende 
Betrieb wird mit einer angemessenen Erweiterung im Nordwesten der Tauschfläche 
bauleitplanerisch gesichert. Dies ist mit den geplanten Zielen der Raumordnung ver-
einbar. Auf dieser Grundlage haben die IHK und die Handwerkskammer im Erörte-
rungstermin Meinungsausgleich erklärt. 
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b) Vorgetragene Bedenken, zu denen im Erarbeitungsverfahren kein Mei-
nungsausgleich erzielt werden konnte 

Nr. / Verfahrensbeteiligter Bedenken / Anregung S.

 
1. 

 
Geologischer Dienst NRW 

 
Gleichwertigkeit von Projekt- und 
Tauschfläche aus Sicht des Boden-
schutzes. 8

2. Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz 
(LANUV) 

Neuausweisung eines GIB an dieser 
Stelle und dessen Größenordnung 11

3. Landwirtschaftskammer NRW, 
Bezirksstelle für Agrarstruktur 
Münsterland 

Inanspruchnahme der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen 14

4. Anerkannte Naturschutzver-
bände 

Qualitative Gleichwertigkeit  von Projekt- 
und Tauschfläche 15

5. Anerkannte Naturschutzver-
bände 

Widerspruch zur flächensparenden 
Siedlungsentwicklung und der Flächen-
inanspruchnahme für GIB (LEP-
Entwurfsziele 6.1-11 und 6.3-3) 17

6. Anerkannte Naturschutzver-
bände 

Bedenken zu Ziel 17a 18

7. Anerkannte Naturschutzver-
bände 

Bedenken gegen Aufarbeitung kumula-
tiver Wirkungen und Artenschutz auf 
regionalplanerischer Ebene 19

8. Anerkannte Naturschutzver-
bände 

Fehlende Alternativenprüfung 20

9. Anerkannte Naturschutzver-
bände 

Mangelhafte Aussagen zur Kompensa-
tion 

 

21
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Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) hat aus Sicht des Bodenschutzes Beden-
ken gegen die Regionalplanänderung erhoben. Er findet die im Scopingtermin vor-
gebrachten Hinweise und Unterlagen nicht berücksichtigt und wendet sich gegen die 
geringe Gewichtung des Schutzgutes Boden. Die Gleichwertigkeit von Projekt- und 
Tauschfläche aus den Unterlagen sind nicht erkennbar und auch nicht nachvollzieh-
bar, da auf der Projektfläche ca. 8,5 ha schutzwürdige Böden in Anspruch genom-
men werden. Auf der Tauschfläche kommen jedoch nahezu keine schutzwürdigen 
Böden vor. Der GD NRW schlägt zur Konfliktminderung eine Reduzierung des neu 
auszuweisenden GIB vor. Eine weitere Möglichkeit der Konfliktminderung besteht 
darin, durch vorgezogene Kompensationsplanungen nachzuweisen, dass ein funkti-
onsbezogener Ausgleich für den Eingriff in schutzwürdige Böden möglich sein wird. 

Im Vorfeld des Erörterungstermins ergänzt er seine Stellungnahme mit E-Mail vom 
13.05.2014: 

Auf Basis der Bodenkarte von NRW im Maßstab 1 : 50 000 (BK 50) werden Böden mit hoher 
bis sehr hoher Erfüllung folgender Funktionen ausgewiesen: 

1. Archivfunktion, 2. Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte, 3. Regelungs-
/Pufferfunktion bzw. natürliche Bodenfruchtbarkeit. 

Die Ausweisung erfolgt in den drei Stufen "schutzwürdig" (Schutzwürdigkeitsstufe 1), "sehr 
schutzwürdig" (Stufe 2) und "besonders schutzwürdig" (Stufe 3). Böden mit mittlerer und 
geringer Erfüllung der genannten Funktionen werden in der Karte der schutzwürdigen Böden 
nicht dargestellt (Stufe 0, Weißflächen). Auch für sie gilt jedoch die allgemeine gesetzliche 
Vorgabe (z.B. nach § 1a Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 1 LbodSchG), dass sparsam und scho-
nend mit ihnen umzugehen ist. 

Nun zur qualitativen Vergleichbarkeit der Flächen A (Planfläche) und B (Rückgabefläche). In 
der Umweltstudie sind in Abb. 18 (S. 71) die Bodenverhältnisse der Teilfläche B über die 
wms-Version der BK 50 zutreffend dargestellt. Bei den Böden in den braunen Farbtönen 
handelt es sich um die wegen ihres Biotopentwicklungspotenzials "besonders schutzwürdi-
gen" Rendzina-Braunerden. Die grau dargestellten Pseudogleye weisen keine erhöhte 
Schutzwürdigkeit auf. In Tab. 2 (S. 73) ist dies korrekt aufgelistet. 

Eine vergleichbare Darstellung für die Teilfläche A fehlt im Kap. 5 der Umweltstudie, als 
Powerpoint-Datei ist sie dieser Mail beigefügt. Es finden sich hier die drei in der Tab. 2 für 
diese Teilfläche genannten Bodeneinheiten. Jedoch ist für diese Teilfläche die Schutzwür-
digkeits-Darstellung in Tab. 2 unvollständig: die Bodeneinheit sB5 (in der ersten beigefügten 
Datei braun mit der Einschreibung S-B53 gekennzeichnet) ist wegen ihrer Regelungs-
/Pufferfunktion bzw. wegen ihrer natürlichen Bodenfruchtbarkeit in der Karte der schutzwür-
digen Böden als "schutzwürdig" (Schutzwürdigkeitsstufe 1) ausgewiesen. Hierauf haben wir 
bereits in der ersten Stellungnahme vom 10.02.2014 (Gesch.-Z. 31.110/667/14) zum Sco-
pingverfahren hingewiesen. Die Schutzwürdigkeitsauswertung für beide Teilflächen kann der 
zweiten beigefügten Datei entnommen werden. 

1. Geologischer Dienst NRW, Beteiligten Nr. 110 

Bedenken aus Sicht des Bodenschutzes (siehe Anlage 3, Seiten 3-5) 
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Damit sind auf Teilfläche A 6,2 ha als schutzwürdig im weiteren Sinne (alle Schutzwürdig-
keitsstufen) anzusehen, auf Teilfläche B nur 1,2 ha. Auf Grundlage der BK 50 bzw. der Karte 
der schutzwürdigen Böden ist eine qualitative Gleichwertigkeit der Flächen A und 
B damit nicht gegeben. 

 Bodenkarten im Maßstab 1 : 5 000 (BK 5), die nicht in die BK 50 eingegangen sind und wei-
tere Detailinformationen liefern könnten, gibt es - abgesehen von der Bodenkarte auf Grund-
lage der Bodenschätzung (DGK5Bo) - nicht. Die DGK5Bo zeigt für Teilfläche A Acker- bzw. 
Grünlandzahlen von über 50 (vgl. Abb. 19 in der Umweltstudie), für die Teilfläche B hingegen 
von unter 50 (keine Abb. im Umweltbericht enthalten). Die Auswertungen der BK 50 werden 
damit vom Grundsatz her bestätigt.  

Wie mit diesem Sachverhalt umzugehen ist, bleibt letztlich einer Abwägung der Regionalpla-
nungsbehörde vorbehalten. Zur Minderung der Konflikte rege ich erneut die in unserem 
Schreiben vom 08.04.2014 (Gesch.-Z. 31.110/2198/14) vorgeschlagene Flächenreduzierung 
oder geeignete Kompensationsplanungen an. 

Der GD NRW hat am Erörterungstermin nicht teilgenommen. Mit E-Mail vom 
30.05.2014 erklärt er: 

Inhaltlich bleiben die vom Geologischen Dienst zum Bodenschutz abgegebenen Stellung-
nahmen in vollem Umfang gültig. Dies gilt auch für die am 13.05.2014 per E-Mail übersandte 
Feststellung zur qualitativen (Nicht-)Gleichwertigkeit der Flächen A und B. 

 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Die Stadt Beckum hat in einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) eine vertiefende 
Betrachtung u.a. des Schutzgutes Boden zur Sicherstellung der qualitativen Gleich-
wertigkeit von Projekt- und Tauschfläche vorgelegt. Diese detaillierte Untersuchung 
geht jedoch über die Prüftiefe der Gleichwertigkeit von Projekt- und Tauschfläche auf 
regionalplanerischer Ebene hinaus. Gleichwohl sind die Hinweise des GD NRW aus 
dem Scopingtermin in die Umweltprüfung eingegangen. Sie kommt zu dem Ergebnis, 
dass eine qualitative Gleichwertigkeit der beiden Flächen eindeutig gegeben ist. 

Die qualitative Gleichwertigkeit der Flächen wird auf regionalplanerischer Ebene an 
der derzeitigen Nutzung und der Funktion dieser Fläche im Raum fest gemacht. Bei-
de Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Die Tauschfläche bietet im Rahmen 
der Neustrukturierung des Raumes Ennigerloh Süd/Neubeckum Nord durchaus ein 
Entwicklungspotential.  

Den besonders schutzwürdigen Bodenstandorten (Rendzina) wird ein besonderes 
Gewicht (siehe Umweltbericht Kap. 3.3) beigemessen. Besonders schutzwürdige 
Böden kommen auf der Projektfläche mit 0,7 ha und auf der Tauschfläche mit 1,2 ha 
vor. Die als „schutzwürdig“ eingestuften Böden sind dies aufgrund ihrer hohen natür-
lichen Bodenfruchtbarkeit. Eine besondere Berücksichtigung der „nur“ schutzwürdi-
gen Bodenstandorte ist über das normale Maß des Bodenschutzes hinaus nicht er-
forderlich. Eine weitere Differenzierung erfolgt auf regionalplanerischer Ebene nicht. 
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Im Umweltbericht, Kap. 5, werden die im Zusammenhang mit dem Vorhaben mögli-
chen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnahmen 
dargestellt, die im Zuge der nachfolgenden Bauleitplanungsebenen zu konkretisieren 
und verbindlich festzusetzen sind. Auf regionalplanerischer Ebene findet eine Kom-
pensation durch die erfolgende quantitativ und qualitativ gleichwertige Flächenrück-
nahme (Tauschfläche) statt. 

 

Ergebnis des Meinungsausgleichs 

Der GD NRW hat am Erörterungstermin nicht teilgenommen und per E-Mail  erklärt 
an Ihrer Stellungnahme festhalten zu wollen. Mit dem Geologischen Dienst NRW 
konnte also kein Meinungsausgleich erzielt werden. 

 
 

 

 

 

  

Beschlussvorschlag: 

Den Bedenken des Geologischen Dienstes NRW zur Gleichwertigkeit von Projekt- 
und Tauschfläche aus Sicht des Bodenschutzes wird nicht stattgegeben. 
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Das LANUV hat in ihrer Stellungnahme grundsätzliche Bedenken vorgetragen 

1. gegen die Größenordnung der GIB-Ausweisung  

2. gegen die Neuausweisung eines GIB, der die reich strukturierte Landschaft 
"Beckumer Berge" und die benachbarten Biotope gefährdet 

3. gegen den durch die großflächige GIB-Ausweisung entstehenden neuen Sied-
lungsansatz und dadurch geförderte Landschaftszersiedelung 

und schlägt eine Reduzierung der Flächenausweisung auf 3,5 ha vor. Das LANUV 
ergänzt die grundsätzlichen Bedenken um Hinweise zur Landschaftsentwicklung bei 
reduzierter Flächeninanspruchnahme und zu Vermeidungs-/Minderungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen. 

Das LANUV hat am Erörterungstermin nicht teilgenommen. Mit Schreiben vom 
30.05.2014 gibt das LANUV folgende Erklärung ab: 

Zu den in der Synopse seitens der Bezirksregierung vorgetragenen Ausgleichsvorschlägen 

kann das LANUV nicht vollständig Meinungsausgleich erklären.  

Es wird begrüßt, dass die vom LANUV vorgetragenen Hinweise in Hinblick auf den Umgang 

mit den bestehenden Fließgewässern zur Kenntnis genommen und an das nachfolgende 

Bauleitplanverfahren weitergegeben werden. Das gleiche gilt für den vorgeschlagenen Kom-

pensationsraum im Bereich Ennigerloh. 

Meinungsausgleich kann auch dahingehend erklärt werden, dass sich die Baumaßnahmen 

im Bereich der L586 befinden werden, so dass genügend Puffer- und Entwicklungsraum zu 

den vorhandenen Strukturen erhalten wird. 

 

Kein Meinungsausgleich kann zu der geplanten Ausweisung von 8,5 ha GIB erklärt werden. 

Die Stellungnahme des LANUV vom 06.05.2014 wird aufrechterhalten. 

Die darin beschriebene Zersiedelung der Landschaft durch den neuen Siedlungsansatz 

deckt sich auch mit den Zielen des LEP-Entwurfs, der explizit aussagt, dass sich im Freiraum 

befindliche GIBs der Zersiedelung der Landschaft Vorschub leisten (Ziel 6.3-3) und somit 

den Anliegen des LEP-Entwurfs entgegenstehen. Des Weiteren ist gemäß Ziel 6.3.-1 zwar 

ein geeignetes Flächenangebot unmittelbar an bestehende ASB oder GIB zu sichern, aber 

Ausnahmen in den Freiraum hinein wäre beispielsweise nur die Notwendigkeit einer betrieb-

lichen Erweiterung. In den Erläuterungen wird hierzu ausgeführt, dass eben dieser Flächen-

bedarf überwiegend aus der Erweiterung von Betrieben resultiert. Daher sollte die Auswei-

sung quantitativ ausreichend (geforderter Bedarf der Antragsfirma: 2,5 ha), bedarfsgerecht 

2. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV),  
Beteiligten Nr. 119 

Grundsätzliche Bedenken gegen die Neuausweisung und Größenord-

nung der GIB (siehe Anlage 3, Seite 8-12) 
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und gleichzeitig flächensparend erfolgen. Dies wird mit einem Ansatz von 8,5 ha weit über-

troffen.  

Die Flächengröße von 8,5 ha wurde gewählt, um ein entsprechendes Regional-

Änderungsverfahren mit Flächentausch durchführen zu können. Über die Flächengröße ei-

nes GIB finden sich im LEP-Entwurf keine Vorgaben für eine untere Darstellungsgrenze, 

ebenso wenig wie im Regionalplan Münsterland. Da im Regionalplan auch GIB-Flächen in 

Größenordnungen von weit weniger als 8,5 ha ausgewiesen wurden  (z. B. Ostenfelde  6 ha, 

Enniger 5 ha, Diestedde 4,5 ha, Davensberg 1,5 ha, Senden 2 ha, Reken 4 ha), ist nicht 

nachvollziehbar für diese Gewerbegebietserweiterung – mit einem aktuellem Flächenbedarf 

von 2,5 ha (der Fa. Berief) – einen Flächenansatz von 8,5 ha darzustellen. 
 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Für die Weiterentwicklung der Firma Berief ist nur eine Erweiterung am vorhandenen 
Standort in Richtung Westen möglich. Eine Untersuchung alternativer Flächen ist 
nicht zielführend. Es wurden die Alternativen "kompletter neuer Standort", "zweiter 
Standort" und "Erweiterung am vorhandenen Standort" durchgespielt. Die Firma Be-
rief hat sehr überzeugend dargelegt, dass mit einem neuen Standort die Schwelle 
der Zumutbarkeit für die Firma überschritten wird. Eine Trennung der produktiven 
Betriebsteile ist nicht möglich. Die bisher an anderen Standorten angemieteten Hal-
len dienen lediglich der Lagerung und werden mit der Standorterweiterung aufgege-
ben. Die Größenordnung der Erweiterungsfläche basiert auf dem Entwicklungskon-
zept der Firma Berief. Sie wurde in Vorgesprächen und im Antrag der Stadt zur Re-
gionalplanänderung nachvollziehbar begründet und belegt. Die GIB-Erweiterung an 
diesem Standort westlich der L586 und in dieser Größenordnung ist damit alternativ-
los.  

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Regionalplanänderung auf das Vorhaben 
zugeschnitten durchgeführt, d.h. es erfolgt keine Alternativenbetrachtung und eine 
möglichst enge Eingrenzung der anzusiedelnden Betriebe auf der Erweiterungsflä-
che (siehe Ziel 17a in Anlage 2).  

Auf regionalplanerischer Ebene erfolgt Ausgleich durch eine quantitativ und qualitativ 
gleichwertige Tauschfläche an der Stadtgrenze zu Ennigerloh. Die Inanspruchnahme 
von empfindlichen oder umweltfachlich bedeutenden regionalplanerischen Flächen 
der zu betrachtenden Schutzgüter (Überschwemmungsbereiche, Bereiche zum 
Schutz der Natur, etc) wird vermieden. Darüberhinausgehende Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verminderung und Kompensation finden auf regionalplanerischer Ebe-
ne nicht statt.  

Ausgleichsmaßnahmen in der Bauleitplanung finden teilweise im Umfeld der Projekt-
fläche statt. Darüber hinausgehende erforderliche Kompensation soll auf Ökopoolflä-
chen der Stadt Beckum erfolgen.  
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Ergebnis des Meinungsausgleichs 

Das LANUV hat am Erörterungstermin nicht teilgenommen und per E-Mail  erklärt an 
Ihren grundsätzlichen Bedenken festhalten zu wollen. Mit dem LANUV konnte also 
kein Meinungsausgleich erzielt werden. 

 
 

  

Beschlussvorschlag: 

Den grundsätzlichen Bedenken des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz (LANUV) gegen die Neuausweisung eines GIB an dieser Stelle und 
deren Größenordnung wird nicht stattgegeben. 
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Die LWK NRW hat im Beteiligungszeitraum keine Stellungnahme abgegeben. Sie hat 
im Erörterungstermin aus agrarstruktureller Sicht grundsätzliche Bedenken gegen die 
Inanspruchnahme der landwirtschaftlich genutzten Flächen erhoben. Die Projektflä-
che ist gut erreichbar, liegt nah zum Bewirtschafter und ist aus landwirtschaftlicher 
Sicht wertvoll.  

 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Für die Weiterentwicklung der Firma Berief ist nur eine Erweiterung am vorhandenen 
Standort in Richtung Westen möglich. Eine Untersuchung alternativer Flächen ist 
nicht zielführend. Es wurden die Alternativen "kompletter neuer Standort", "zweiter 
Standort" und "Erweiterung am vorhandenen Standort" durchgespielt. Die Firma Be-
rief hat sehr überzeugend dargelegt, dass mit einem neuen Standort die Schwelle 
der Zumutbarkeit für die Firma überschritten wird. Eine Trennung der produktiven 
Betriebsteile ist nicht möglich. Die bisher an anderen Standorten angemieteten Hal-
len dienen lediglich der Lagerung und werden mit der Standorterweiterung aufgege-
ben. Die Größenordnung der Erweiterungsfläche basiert auf dem Entwicklungskon-
zept der Firma Berief. Sie wurde in Vorgesprächen und im Antrag der Stadt zur Re-
gionalplanänderung nachvollziehbar begründet und belegt. Die GIB-Erweiterung an 
diesem Standort westlich der L586 und in dieser Größenordnung und die entspre-
chende Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist damit alternativlos.  

Auf regionalplanerischer Ebene erfolgt Ausgleich durch eine quantitativ und qualitativ 
gleichwertige Tauschfläche an der Stadtgrenze zu Ennigerloh. Hierbei handelt es 
sich ebenfalls um landwirtschaftliche Flächen, die bisher als GIB dargestellt und nun 
dem „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“ zugeführt werden sollen. 

Ergebnis des Meinungsausgleichs 

Die LWK NRW hält an ihren grundsätzlichen Bedenken fest. Mit der LWK NRW 
konnte also kein Meinungsausgleich erzielt werden. 

 
 

  

3. Landwirtschaftskammer NRW, Bezirksstelle für Agrarstruktur Münster-

land (LWK NRW), Beteiligten Nr. 118 

Grundsätzliche Bedenken aus agrarstruktureller Sicht gegen die Inan-

spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 

Beschlussvorschlag: 

Den grundsätzlichen Bedenken der Landwirtschaftskammer NRW, Bezirksstelle 
für Agrarstruktur Münsterland gegen die Inanspruchnahme der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen wird nicht stattgegeben. 
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Die Naturschutzverbände kritisieren, dass Projekt- und Tauschfläche nicht gleich in-
tensiv betrachtet wurden. Es fehlen Informationen zur Tauschfläche. 

Projekt- und Tauschfläche sind qualitativ und quantitativ nicht gleichwertig.  

Bei der Tauschfläche handelt es sich um eine landwirtschaftlich geprägte Fläche in 
isolierter Lage zwischen Schiene und Straße. Siedlungsbereiche grenzen im Norden 
und Westen an die Tauschfläche. In unmittelbarer Nähe finden sich keine Schutzge-
biete oder Biotope. Sie ist damit eindeutig minderwertiger. 

Die Projektfläche grenzt im Norden und Westen an Biotopverbundflächen und ein 
Landschaftsschutzgebiet. Die Fläche öffnet sich nach Westen in den reich strukturier-
ten Landschaftsraum der Beckumer Berge mit Naturschutzgebieten und Bereichen 
zum Schutz der Natur. 

 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Die Flächenbetrachtung findet auf der Grundlage von zwei unterschiedlichen Zielrich-
tungen statt: 

1. Betrachtung der betroffenen Umweltbelange anhand der verschiedenen 
Schutzgüter für die geplante Flächeninanspruchnahme (vertiefende Betrach-
tung - nur Projektfläche) 

2. vergleichende Betrachtung von Projekt- und Tauschfläche (weniger detaillierte 
Betrachtung) 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich die unterschiedlich intensive Betrachtung von 
Projekt- und Tauschfläche im Umweltbericht. 

Gleichwohl hat die Stadt Beckum in einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) eine 
vertiefende vergleichende Betrachtung der Lebensraumfunktion, naturschutzfachlich 
wertvolle Bereiche und des Schutzgutes Boden zur Sicherstellung der qualitativen 
Gleichwertigkeit von Projekt- und Tauschfläche vorgelegt.  

Die UVS kommt zu folgendem Ergebnis: 

"Abschließend kann festgehalten werden, dass sich die Teilfläche B in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht unter dem Kriterium der Lebensraumfunktion sowie der Be-
troffenheit von naturschutzfachlich wertvollen Bereichen als mindestens gleichwertig 
zur Teilfläche A darstellt. Der Verlust von Biotopstrukturen auf der Teilfläche B wird 
durch die Zurücknahme des GIB dauerhaft abgewendet, so dass die Fläche weiterhin 
ihre Lebensraumfunktion behält." 

4.  Die anerkannten Naturschutzverbände, Beteiligten Nr. 149 - 151 

 Die quantitative und qualitative Gleichwertigkeit von Projekt- und 
Tauschfläche ist nicht gegeben (siehe Anlage 3, Seiten 13 - 15) 
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Die qualitative Gleichwertigkeit der Flächen wird auf regionalplanerischer Ebene an 
der derzeitigen Nutzung und der Funktion dieser Fläche im Raum fest gemacht. Bei-
de Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Tauschfläche bietet im 
Rahmen der anstehenden Neustrukturierung des Raumes Ennigerloh Süd / Neu-
beckum Nord durchaus ein Entwicklungspotential. 

 

Ergebnis des Meinungsausgleichs 

Die Naturschutzverbände erklären bezüglich der Vergleichbarkeit der Flächengröße 
Meinungsausgleich. Bezüglich der Vergleichbarkeit der Flächenqualität wird kein 
Meinungsausgleich erklärt. 

 
 
 

  

Beschlussvorschlag: 

Den Bedenken der anerkannten Naturschutzverbände gegen die qualitative 
Gleichwertigkeit  von Projekt- und Tauschfläche wird nicht stattgegeben. 
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Die Naturschutzverbände weisen mit Bezug auf die LEP-Entwurfsziele 6.1-11 (flä-
chensparende Siedlungsentwicklung) und 6.3-3 (neue Bereiche für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (GIB)) darauf hin, dass GIB nur unmittelbar anschließend an 
vorhandene ASB oder GIB festzulegen sind und entsprechende Freirauminan-
spruchnahmen nur unter ganz bestimmten Bedingungen erfolgen dürfen. Mit Über-
springen der L586 wird jedoch eine trennende städtebauliche Grenze zum Freiraum 
überschritten.  Dieser  neue Siedlungsbereich und die Inanspruchnahme des Frei-
raums widersprechen den Zielen der Raumordnung.  

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Die Standortwahl für die GIB-Erweiterung ist bedingt durch eine Firmenerweiterung. 
Die GIB-Erweiterung dient der Entwicklung der ortsansässigen Firma Berief und wur-
de in Vorgesprächen und im Antrag der Stadt zur Regionalplanänderung nachvoll-
ziehbar begründet und belegt. Die Standortwahl und seine Alternativlosigkeit werden 
in den vorliegenden Unterlagen ausführlich behandelt.  

Auf regionalplanerischer Ebene erfolgt Ausgleich durch eine quantitativ und qualitativ 
gleichwertige Tauschfläche. Damit ist dem LEP-Entwurfsziel 6.1-11 entsprochen. 
Neue zusätzliche Flächen werden nicht in Anspruch genommen.  

Das zitierte LEP-Entwurfsziel 6.3.-3 bezieht sich auf neue, isoliert darzustellende 
GIB. Hier handelt es sich um eine GIB-Erweiterung, die durch einen Flächentausch 
kompensiert wird. 

Ergebnis des Meinungsausgleichs 

Die Naturschutzverbände erklären hinsichtlich der GIB-Neudarstellung und deren 
Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung hinsichtlich Flächeninanspruchnahme 
und flächensparende Siedlungsentwicklung keinen Meinungsausgleich. 

 
 
 

  

5.  Die anerkannten Naturschutzverbände, Beteiligten Nr. 149 - 151 

 Der neue GIB-Ansatz widerspricht den LEP-Entwurfszielen 6.3-3 und 
6.1-11 zur flächensparenden Siedlungsentwicklung und der Flächen-
inanspruchnahme für GIB (siehe Anlage 3, Seiten 16-18) 

Beschlussvorschlag: 

Den Bedenken der anerkannten Naturschutzverbände bezüglich des Wider-
spruchs zur flächensparenden Siedlungsentwicklung und der Flächen-
inanspruchnahme für GIB (LEP-Entwurfsziele 6.1-11 und 6.3-3) wird nicht stattge-
geben. 
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Die Naturschutzverbände nehmen den grundsätzlichen Bedarf für die Firmenerweite-
rung Berief zur Kenntnis. Die Regionalplanänderung wird damit begründet, dass 
ausschließlich die potentielle Kapazitätserweiterung der Firma Berief gedeckt werden 
soll. Mit dem Ziel 17a wird jedoch auch anderen Betrieben die Möglichkeit gegeben, 
auf der westlichen Seite der L586 zu expandieren. Hier sehen die Naturschutzver-
bände einen Widerspruch und damit keinen Bedarf für die Regionalplanänderung. 

 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Eine vorhabenbezogene zeichnerische Darstellung ist im Regionalplan nicht möglich. 
Gleichwohl liegt die Regionalplanänderung mit der GIB-Erweiterung an diesem 
Standort ausschließlich in den Erweiterungsabsichten der Firma Berief und deren 
besondere Ansprüche an den Standort begründet. Das Ziel 17a (siehe Anlage 2) 
grenzt die Zahl der Firmen, die dort ansiedeln können auf die drei Firmen des Ge-
werbegebietes Kerkbrede ein, von denen realistisch nur die Firma Berief Erweite-
rungsabsichten hat.  

Auf der nachfolgenden Planungsebene wird die Bauleitplanung die Nutzung der Flä-
chen durch Zweckbestimmung und textliche Festsetzungen auf die Firma Berief zu-
schneiden. Der geplante Bebauungsplan ist vorhabenbezogen. 

Die Größenordnung der Erweiterungsfläche basiert auf dem Entwicklungskonzept 
der Firma Berief. Sie wurde in Vorgesprächen und im Antrag der Stadt zur Regional-
planänderung nachvollziehbar begründet und belegt.  

Die GIB-Erweiterung an diesem Standort westlich der L586 und in dieser Größen-
ordnung ist damit alternativlos.  

 
Ergebnis des Meinungsausgleichs  

Die Naturschutzverbände halten an ihren grundsätzlichen Bedenken fest und erklä-
ren keinen Meinungsausgleich. 

 
 
 

 

6.  Die anerkannten Naturschutzverbände, Beteiligten Nr. 149 - 151 

 Ziel 17a öffnet den neuen GIB für weitere ansässige Firmen und stellt 
den Bedarf für die Firmenerweiterung Berief in Frage. (siehe Anlage 3, 
Seiten 18 - 19) 

Beschlussvorschlag: 

Den Bedenken der anerkannten Naturschutzverbände zu Ziel 17a wird nicht statt-
gegeben. 
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Die Naturschutzverbände halten es für nicht ausreichend, die kumulativen Auswir-
kungen der geplanten Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe und der GIB-
Erweiterung in der Regionalplanänderung lediglich festzustellen. Bezüglich wirksa-
mer Maßnahmen insbesondere im Artenschutz nur auf die nachfolgende Planungs-
ebene zu verweisen, halten sie für unangemessen. Die Rückzugsräume für die be-
troffenen Arten müssten bereits auf Regionalplanebene in entsprechender Qualität 
gefunden und geschaffen werden.  

 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Die Regelungen der Verwaltungsvorschrift zur Berücksichtigung artenschutzrechtli-
cher Belange bei Planungs- und Zulassungsverfahren sehen für die Ebene der Regi-
onalplanung nur eine überschlägige Vorabschätzung und keine differenzierte arten-
schutzrechtliche Prüfung vor. Diese Prüfung dient dazu, regionalplanerische Festset-
zungen zu vermeiden, die in nachgeordneten Verfahren aus Artenschutzgründen 
nicht umgesetzt werden können.   

Feldlerche, Wachtel und Rebhuhn sind als betroffene Arten erkannt worden. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung ist aber nicht zu erwarten. Nur auf den nachfolgenden 
Ebenen der Bauleitplanung  kann eine frühzeitige Berücksichtigung der nachgewie-
senen planungsrelevanten Arten erfolgen. Durch vorgezogene Ausgleichs- oder 
Vermeidungsmaßnahmen sind auf dieser Planungsebene entsprechende Ersatzhabi-
tate zu schaffen.  

Auf regionalplanerischer Ebene erfolgt Ausgleich durch eine quantitativ und qualitativ 
gleichwertige Tauschfläche. 

Ergebnis des Meinungsausgleichs  

Die Naturschutzverbände bekräftigen das Erfordernis, die artenschutzrechtliche Be-
trachtung und die Schaffung geeigneter Rückzugräume für die betroffenen Arten 
schon auf regionalplanerischer Ebene zu thematisieren. Sie erklären keinen Mei-
nungsausgleich. 

 
 
 

 

  

7.  Die anerkannten Naturschutzverbände, Beteiligten Nr. 149 - 151 

 Artenschutz und kumulative Wirkungen vernachlässigt (siehe Anlage 3, 
Seiten 19 -20) 

Beschlussvorschlag: 

Den Bedenken der anerkannten Naturschutzverbände zur Aufarbeitung kumulati-
ver Wirkungen und Artenschutz auf regionalplanerischer Ebene wird nicht stattge-
geben. 
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Die Naturschutzverbände bemängeln die fehlende Alternativenprüfung. Nach §14g 
Abs. 1 Satz 2 UVPG müssen die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen 
eines Plans sowie vernünftige Alternativen ermittelt, beschrieben und bewertet wer-
den. Demnach ist eine Alternativenprüfung im Rahmen der Strategischen Umweltprü-
fung erforderlich. Diese wurde beim Scoping zunächst auch angegangen. Sie wurde 
im weiteren Verfahren jedoch nicht fortgeführt. Im Umweltbericht wird stattdessen 
ausschließlich auf die betriebswirtschaftlichen Sachzwänge, die den Standort alterna-
tivlos machen, verwiesen. 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Für die Weiterentwicklung der Firma Berief ist nur eine Erweiterung am vorhandenen 
Standort in Richtung Westen möglich. Eine Untersuchung alternativer Flächen ist 
nicht zielführend. Es wurden die Alternativen "kompletter neuer Standort", "zweiter 
Standort" und "Erweiterung am vorhandenen Standort" durchgespielt. Die Firma Be-
rief hat sehr überzeugend dargelegt, dass mit einem neuen Standort die Schwelle 
der Zumutbarkeit für die Firma überschritten wird. Eine Trennung der produktiven 
Betriebsteile ist nicht möglich. Die bisher an anderen Standorten angemieteten Hal-
len dienen lediglich der Lagerung und werden mit der Standorterweiterung aufgege-
ben. Die Größenordnung der Erweiterungsfläche basiert auf dem Entwicklungskon-
zept der Firma Berief. Sie wurde in Vorgesprächen und im Antrag der Stadt zur Re-
gionalplanänderung nachvollziehbar begründet und belegt. Die GIB-Erweiterung an 
diesem Standort westlich der L586 und in dieser Größenordnung ist damit alternativ-
los.  
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Regionalplanänderung auf das Vorhaben 
zugeschnitten durchgeführt, d.h. es erfolgt keine Alternativenbetrachtung und eine 
möglichst enge Eingrenzung der anzusiedelnden Betriebe auf der Erweiterungsflä-
che. Das Ziel 17a (siehe Anlage 2) grenzt die Zahl der Firmen, die dort ansiedeln 
können auf die drei Firmen des Gewerbegebietes Kerkbrede ein, von denen realis-
tisch nur die Firma Berief Erweiterungsabsichten hat.  
Auf der nachfolgenden Planungsebene wird die Bauleitplanung die Nutzung der Flä-
chen durch Zweckbestimmung und textliche Festsetzungen auf die Firma Berief zu-
schneiden. Der geplante Bebauungsplan ist vorhabenbezogen. 

Ergebnis des Meinungsausgleichs  

Die Naturschutzverbände bekräftigen das Erfordernis der Alternativenprüfung gemäß 
UVPG und erklären keinen Meinungsausgleich. 

 

 

 

8.  Die anerkannten Naturschutzverbände, Beteiligten Nr. 149 - 151 

 Alternativenprüfung erforderlich (siehe Anlage 3, Seiten 20 - 22) 

Beschlussvorschlag: 

Den Bedenken der anerkannten Naturschutzverbände zur fehlenden Alternativen-
prüfung wird nicht stattgegeben. 
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Die Naturschutzverbände bemängeln die fehlenden konkreten Aussagen zur Kom-
pensation. Die direkten und indirekten Auswirkungen auf die verschiedenen Arten 
werden dargestellt. Konkrete Aussagen zu den erforderlichen Kompensationsmaß-
nahmen fehlen allerdings. Nach Auffassung der Naturschutzverbände reicht es auf 
der Ebene der Regionalplanung nicht aus, bezüglich der erkennbar erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen (Eingriffsregelung LG NRW, Artenschutzrecht) auf die 
nachfolgenden Planungsebenen zu verweisen. 

Nach Auffassung der Naturschutzverbände darf die notwendige Sicherung der Be-
stände von europaweit geschützten Arten nicht allein den nachgeordneten Pla-
nungsebenen überlassen werden, wenn hierzu auf der rahmengebenden Planungs-
ebene keine konkreten Vorgaben gemacht werden. Vielmehr sind gerade von der 
Regionalplanung entsprechende Festlegungen erforderlich, da es hier um die Siche-
rung von Habitaten von Arten geht, die nach europäischem und nationalem Recht 
einem besonderen Schutz unterstehen. Entsprechende Aussagen, Ziele und Darstel-
lungen zum Artenschutz fehlen. 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

Auf regionalplanerischer Ebene erfolgt Ausgleich durch eine quantitativ und qualitativ 
gleichwertige Flächenrücknahme (Tauschfläche). Die Inanspruchnahme von emp-
findlichen oder umweltfachlich bedeutenden regionalplanerischen Flächen der zu 
betrachtenden Schutzgüter (Überschwemmungsbereiche, Bereiche zum Schutz der 
Natur, etc) wird vermieden. Darüberhinausgehende Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verminderung und Kompensation finden auf regionalplanerischer Ebene nicht statt. 

Im Umweltbericht, Kap. 5 (siehe Sitzungsvorlage 03/2014, Anlage 4) werden die im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben möglichen Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen sowie Kompensationsmaßnahmen dargestellt, die im Zuge der nachfolgen-
den Bauleitplanungsebenen zu konkretisieren und verbindlich festzusetzen sind.  
Ausgleichsmaßnahmen in der im Parallelverfahren betriebenen Bauleitplanung fin-
den teilweise im Umfeld der Projektfläche statt. Darüber hinausgehende erforderliche 
Kompensation soll auf Ökopoolflächen der Stadt Beckum erfolgen. 

Ergebnis des Meinungsausgleichs  

Die Naturschutzverbände halten die Aussagen auf regionalplanerischer Ebene zur 
Kompensation für nicht ausreichend und erklären keinen Meinungsausgleich. 

 

 

 

9.  Die anerkannten Naturschutzverbände, Beteiligten Nr. 149 - 151 

 Mangelhafte Aussagen zur Kompensation (siehe Anlage 3, Seiten 23 - 25) 

Beschlussvorschlag: 

Den Bedenken der anerkannten Naturschutzverbände bezüglich mangelhafter 
Aussagen zur Kompensation wird nicht stattgegeben. 
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Die nicht ausgeräumten Bedenken berühren insbesondere Fragen des Bedarfes, der 
Alternativenprüfung, der Kompensation, Fragen des Boden-, des Landschafts-, Bio-
top - und Artenschutzes sowie der Landwirtschaft.  

Die Regionalplanungsbehörde hat hierzu umfangreiche Entgegnungen im Rahmen 
der Unterlagen zur Erörterung (siehe Anlage 3) und im Rahmen der Erarbeitung der 
regionalplanerischen Begründung für den Aufstellungsbeschluss (siehe Seiten 7 - 
21) gemacht.  

Als Ergebnis der Beteiligung ist festzustellen, dass es bezogen auf den Umweltbe-
richt inhaltlich keine wesentlichen neuen Erkenntnisse bzw. Bedenken oder auch An-
regungen aus der Behörden- bzw. Öffentlichkeitsbeteiligung aus Sicht der Regional-
planungsbehörde gegeben hat. Damit hat sich die Bewertung der voraussichtlich er-
heblichen Umweltauswirkungen auf die betrachteten Schutzgüter des Umweltberich-
tes bestätigt. Eine Änderung der zeichnerischen Darstellung (Anlage 1), des textli-
chen Ziels 17a (Anlage 2) und des Umweltberichts nach dem Beteiligungsverfahren 
ist nicht erforderlich. Mit diesem Ergebnis geht der Umweltbericht in die Abwägung 
im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses ein. 

Nach den Erkenntnissen aus dem Umweltbericht und den Ergebnissen der Erörte-
rung geht die Regionalplanungsbehörde nach wie vor davon aus, dass artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen auf der Ebene der Bauleitplanung vermieden werden können. 

Die von den Beteiligten vorgetragenen und erörterten Bedenken wurden zusammen 
mit den Ergebnissen des Erarbeitungsverfahrens für die abschließende Abwägung 
berücksichtigt. 

 

3.3  Darlegung aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde  

Die Firma Berief Feinkost GmbH ist auf Erweiterungsmöglichkeiten am Standort an-
gewiesen. Für die komplexen Betriebsabläufe werden am vorhandenen Standort im 
Gewerbegebiet Kerkbrede erhebliche technische Einrichtungen vorgehalten. Darüber 
hinaus erfordert die Herstellung der pflanzlichen Lebensmittel, insbesondere der So-
jamilch, spezielle Anforderungen an die Wasserver- und -entsorgung. Diese lassen 
sich nur mit erheblichem Aufwand erfüllen. Am vorhandenen Standort wurde in ent-
sprechende Anlagen investiert.  

Die verschiedenen Verarbeitungslinien und -prozesse greifen so ineinander, dass sie 
sich nicht trennen lassen. Eine teilweise Produktionsverlagerung ist daher kaum 
möglich. Durch die Konzentration an einem Standort lassen sich erhebliche Syner-
gieeffekte z.B. durch Nutzung von Wärme- und Kühlleistungen erzielen. 
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Vor dem Hintergrund der betrieblichen Rahmenbedingungen und technischen Erfor-
dernissen ist eine Verlagerung des Betriebes ebenso wenig vertretbar, wie der Auf-
bau eines zweiten Standortes. Die Erweiterung des vorhandenen Standortes nach 
Westen ist die einzige realistische Entwicklungsmöglichkeit. Die die beiden Standort-
teile trennende L586 wird durch ober- bzw. unterirdische Transportleitungen über-
wunden.  

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Regionalplanänderung auf das Vorhaben 
zugeschnitten durchgeführt, d.h. es erfolgt keine Alternativenbetrachtung und eine 
möglichst enge Eingrenzung der anzusiedelnden Betriebe auf der Erweiterungsflä-
che (siehe Ziel 17a in Anlage 2).  

 

3.4  Darlegung über die im Rahmen der Überwachung der Auswirkungen auf 
die Umwelt nach § 9 Abs. 4 Satz 1 ROG durchzuführenden Maßnahmen 

Gemäß § 4 Abs. 4 LPlG obliegt die Raumbeobachtung und Überwachungsaufgaben 
nach § 9 Abs. 4 ROG der zuständigen Regionalplanungsbehörde. Sie führt in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden ein Siedlungsmonitoring durch. 

Die kommunalen Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raum-
ordnung anzupassen. In Nordrhein-Westfalen haben daher die Gemeinden bei Be-
ginn ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder Änderung eines Bauleitplanes unter Vorlage 
der erforderlichen Planunterlagen bei der Regionalplanungsbehörde anzufragen, 
welche Ziele für den Planungsbereich bestehen (§ 34 Abs. 1 LPlG).  

Detaillierte Überwachungsmaßnahmen der Umweltauswirkungen sind auf den nach-
gelagerten Planungs- und Zulassungsebenen zu formulieren. Die Verantwortung für 
die Erstellung entsprechender Überwachungsmaßnahmen und Konzepte auf der 
Ebene der Bauleitplanung liegt nach § 4c Baugesetzbuch (BauGB) bei der Stadt 
Beckum. 

 

4. Regionalplanerische Bewertung (Planrechtfertigung) 

Der Landesentwicklungsplan NRW (LEP) legt gemäß § 17 Landesplanungsgesetz 
NRW (LPlG) die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für die Gesamtentwicklung 
des Landes fest. In Nordrhein-Westfalen gilt der seit Mai 1995 rechtwirksame LEP 
NRW. Zurzeit befindet sich der LEP in der Neuaufstellung.  Für die geplante Ände-
rung des Regionalplanes werden folgende Ziele aus dem LEP-Entwurf berührt: 
 

LEP - Ziel 6.1-10 Flächentausch 

Freiraum darf für die regionalplanerische Festlegung neuen Siedlungsraums in An-
spruch genommen werden, wenn zugleich an anderer Stelle bereits festgelegter 
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Siedlungsraum im Regionalplan wieder als Freiraum festgelegt oder im Flächennut-
zungsplan in eine innerstädtische Freifläche umgewandelt wird (Flächentausch). 

Der Flächentausch hat quantitativ und qualitativ bezüglich der Freiraumfunktionen 
mindestens gleichwertig zu erfolgen. 

(Eine entsprechende Zielformulierung findet sich auch im geltenden LEP.) 

Dem Ziel wird entsprochen.  

Im Gegenzug zu der geplanten GIB-Erweiterung soll ein im aufgestellten Regional-
plan dargestellter GIB nördlich des Stadtteils Neubeckum an der Stadtgrenze zu En-
nigerloh in gleicher Größenordnung zurückgenommen werden und als „Allgemeiner 
Freiraum- und Agrarbereich“ dargestellt werden.  

Eine naturschutzfachliche Bewertung von Projekt- und Tauschfläche ergänzt um ei-
nen Vergleich der Nutzungsstrukturen, Bodenfunktionen und landwirtschaftlichen 
Ertragsfunktionen im Rahmen der Umweltstudie, die Grundlage des Umweltberichtes 
ist (Sitzungsvorlage 03/2014, Anlage 4), stellt auch die qualitative Gleichwertigkeit 
der Flächen fest. 

 

5. Weiteres Verfahren 

Dem Regionalrat des Regierungsbezirks Münster wird empfohlen, der Aufstellung 
der 1. Änderung des aufgestellten Regionalplanes Münsterland zuzustimmen. 

Nach Fassung eines Aufstellungsbeschlusses wird die Änderung der Staatskanzlei 
als zuständige Landesplanungsbehörde gem. § 19 Abs. 4 LPlG mit einem Bericht 
darüber vorgelegt, ob über die Regionalplanänderung Einigung erzielt worden ist, 
oder welche abweichenden Meinungen von den Beteiligten oder aus der Mitte des 
Regionalrates vorgebracht worden sind. 

Diese Regionalplanänderung Bedarf gem. § 19 Abs. 6 LPlG nicht der Genehmigung, 
sondern ist der Landesplanungsbehörde anzuzeigen. 

Die Bekanntmachung der Regionalplanänderung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
NRW erfolgt, wenn die Landesplanungsbehörde nicht innerhalb der Frist von höchs-
tens drei Monaten nach Anzeige aufgrund einer Rechtsprüfung unter Angabe von 
Gründen im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien Einwen-
dungen erhoben hat. 

Voraussetzung für die Rechtskraft dieser 1. Änderung des Regionalplanes Münster-
land ist zuvor die Rechtskraft des am 16.12.2013 aufgestellten Regionalplanes 
Münsterland. Eine entsprechende Vorgehensweise im Anzeigeverfahren für die 1. 
Regionalplanänderung bei der Landesplanungsbehörde wird sichergestellt. Falls er-
forderlich wird zur Termineinhaltung die Anzeige der 1. Regionalplanänderung zu-
rückgehalten bzw. zurückgezogen.  



aufgestellter Regionalplan Münsterland vom 16.12.2013

Änderungsentwurf Stand: 30.06.2014

Regierungsbezirk Münster
1. Änderung des aufgestellten Regionalplans Münsterland, 
Neudarstellung eines GIB im Rahmen eines Flächentausches
auf dem Gebiet der Stadt Beckum

Anlage 1

Änderungsbereich

- Aufstellungsbeschluss -



 

Anlage 2 
 

 1 / 1 

 
Regierungsbezirk Münster     

1. Änderung des aufgestellten Regionalplans Münsterland,  

Neudarstellung eines GIB im Rahmen eines Flächentausches auf dem Gebiet der Stadt 

Beckum 

- Erarbeitungsbeschluss  -  (Stand: 24.03.2014) 

 

 

Textliche Darstellung (Ziel und Erläuterung) 

 

 

Ziel 17a:  GIB westlich Kerkbrede in Beckum für vorhandene Gewerbe- und Indust-

riebetriebe entwickeln 

Der GIB "westlich Kerkbrede /westlich der L586" in der Stadt Beckum, im Stadtteil 

Neubeckum  dient der Erweiterung und Entwicklung am Standort vorhandener Gewer-

be- und Industriebetriebe 

Erläuterung 

Innerhalb des GIB östlich der L 586 in Beckum-Roland sind keine freien Flächen mehr ver-

fügbar. Damit sind für die hier ansässigen Unternehmen Betriebserweiterungen nur einge-

schränkt möglich. Der westlich der L 586 dargestellte ca. 8,5 ha großer GIB dient der Stand-

ortsicherung und der Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten vorhandener Betriebe aus 

dem angrenzenden Gewerbegebiet.  

Durch dieses raumordnerische Ziel soll zum einen den vorhandenen Gewerbebetrieben 

Entwicklungs-/Erweiterungsmöglichkeiten am Standort gegeben werden und zum anderen 

die Neuansiedlung externer Betriebe in dem GIB westlich der L 586 ausgeschlossen werden. 

Für Neuansiedlungen von Betrieben in der Stadt Beckum stehen andere Gewerbe- und In-

dustrieansiedlungsbereiche zur Verfügung. 
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Bezirksregierung Münster      10. Juni 2014 
Dezernat 32 – Regionalentwicklung 
 
 

 
 

1. Änderung des aufgestellten Regionalplans Münsterland, Neudarstellung eines GIB 
im Rahmen eines Flächentausches auf dem Gebiet der Stadt Beckum 

 

Protokoll des Erörterungstermins  

vom 02. Juni 2014 bei der Bezirksregierung Münster 

Teilnehmer: siehe Anlage  

 

Frau Lohrengel-Goeke eröffnet den Erörterungstermin. 

Von den 49 Beteiligten haben sich 22 Beteiligte zurückgemeldet. 17 Mal wurden keine Be-

denken erhoben, 4 Mal wurden Hinweise gegeben, die zumeist die nachfolgenden Bauleit-

planverfahren betreffen. Bedenken wurden vom Geologischen Dienst NRW, dem LANUV, 

den Naturschutzverbänden, der IHK und der Handwerkskammer erhoben. 

 

IHK und Handwerkskammer setzen sich für den Bestand und eine angemessene Erweite-

rungsmöglichkeit des auf der Tauschfläche ansässigen Betriebes ein. 

Die Stadt Beckum erläutert anhand der geplanten bauleitplanerischen Darstellungen durch 

FNP-Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes, dass der in Rede stehende Be-

trieb mit einer angemessenen Erweiterung im Nordwesten der Tauschfläche weiterhin als 

gewerbliche Baufläche dargestellt bleibt.  

IHK und Handwerkskammer erklären unter diesen Voraussetzungen Meinungsausgleich. 

 

Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) hat aus Sicht des Bodenschutzes Bedenken ge-

gen die Regionalplanänderung erhoben. Er hat am Erörterungstermin nicht teilgenommen. 

Vor dem Hintergrund des Ausgleichsvorschlages der Bezirksregierung  hat der GD NRW mit 

E-Mail vom 30.05.2013 erklärt, dass die  abgegebene Stellungnahme in vollem Umfang Gül-

tigkeit behält. Dies gilt auch für die übersandte Feststellung der qualitativen Nichtgleichwer-

tigkeit von Projekt- und Tauschfläche. Kein Meinungsausgleich. 

 

Das LANUV hat in Ihrer Stellungnahme grundsätzliche Bedenken vorgetragen 

 gegen die Größenordnung der GIB-Ausweisung  

 gegen die Neuanlage eines GIB, der die reich strukturierte Landschaft "Beckumer 

Berge" und die benachbarten Biotope gefährdet 

 gegen den durch die großflächige GIB-Ausweisung entstehenden Siedlungsansatz 

und dadurch geförderte Landschaftszersiedlung 
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und schlägt eine Reduzierung der Flächenausweisung auf 3,5ha vor. Das LANUV ergänzt 

die grundsätzlichen Bedenken um Hinweise zur Landschaftsentwicklung bei reduzierter Flä-

cheninanspruchnahme und zu Vermeidungs-/Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. 

Das LANUV hat am Erörterungstermin nicht teilgenommen. Die Stellungnahme des LANUV 

vom 06.05.2014 wird aufrechterhalten. Mit Schreiben vom 30.05.2014 erklärt das LANUV 

teilweise Meinungsausgleich. Die grundsätzlichen Bedenken gegen die Größenordnung der 

Flächeninanspruchnahme werden jedoch aufrechterhalten. Kein Meinungsausgleich in die-

sem Punkt. 

Die Landwirtschaftskammer NRW, Bezirksstelle für Agrarstruktur Münsterland (LWK 

NRW) erhebt aus agrarstruktureller Sicht neue Bedenken. Der Sprung über die L586 wird als 

Basis für weitere Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen westlich der L586 kritisch 

gesehen. Die Projektfläche ist gut erreichbar, liegt nah zum Bewirtschafter und ist aus land-

wirtschaftlicher Sicht wertvoll. Gegen eine Inanspruchnahme werden grundsätzliche Beden-

ken erhoben. Kein Meinungsausgleich. 

Die Naturschutzverbände haben in Ihrer Stellungnahme zu 6 Themenfeldern Bedenken 

vorgetragen: 

 

1. Die quantitative und qualitative Gleichwertigkeit von Projekt- und Tauschfläche wird nicht 

gesehen 

Die Position wird im Erörterungstermin bekräftigt. Die Tauschfläche ist wegen ihrer iso-

lierten Lage und weniger hochwertiger Strukturen nicht mit der Projektfläche, als Teil ei-

ner reich strukturierten Landschaft, vergleichbar.  

 Aus Sicht der Regionalplanungsbehörde wird auf regionalplanerischer Ebene die 

Gleichwertigkeit der Flächen festgestellt. Tausch- und Projektfläche sind auf der jeweili-

gen Planungsebene gleich groß,  auch wenn es Differenzen in der Flächengröße zwi-

schen der Bauleitplanung und der Regionalplanung gibt.  Die qualitative Gleichwertigkeit 

der Flächen wird auf regionalplanerischer Ebene an der derzeitigen Nutzung und der 

Funktion dieser Fläche im Raum fest gemacht. Die Tauschfläche bietet im Rahmen der 

Neustrukturierung des Raumes Ennigerloh Süd/Neubeckum Nord durchaus ein Entwick-

lungspotential. 

 Die Naturschutzverbände erklären bezüglich der Flächengröße Meinungsausgleich. Be-

züglich der Vergleichbarkeit der Flächenqualität wird kein Meinungsausgleich erklärt. 

 

2. Der neue GIB-Ansatz widerspricht den LEP-Entwurfszielen 6.3-3 und 6.1-11 zur flä-

chensparenden Siedlungsentwicklung und der Flächeninanspruchnahme für GIB 

Die Regionalplanungsbehörde gibt einen Hinweis zum geltenden LEP, dessen Ziele zu 

beachten sind und dem LEP-Entwurf, dessen Ziele zu berücksichtigen, d.h. in die Abwä-

gung einzustellen sind. Das Ziel 6.3.-3 aus dem LEP-Entwurf bezieht sich auf isoliert 

darzustellende GIB. Hier handelt es sich um eine GIB-Erweiterung, die durch einen Flä-

chentausch kompensiert wird. 
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Die Naturschutzverbände lehnen den Sprung auf die westliche Seite der L586, die sich 

als deutliche Zäsur darstellt, in den reich strukturierten Freiraum ab und erklären keinen 

Meinungsausgleich. 

 

 

3. Der Bedarf ist nicht nachgewiesen 

 Vor dem Hintergrund der Ausgleichsvorschläge erklären die Naturschutzverbände, dass 

der Bedarf für die Erweiterung der Firma Berief zur Kenntnis genommen wird, das ge-

plante textliche Ziel 17a den neuen GIB aber für weitere ansässige Firmen öffnet. Dies 

wird kritisch gesehen. 

 Die Regionalplanungsbehörde erläutert, dass eine vorhabenbezogene zeichnerische 

Darstellung im Regionalplan nicht möglich ist. Das Ziel 17a grenzt die Zahl der Firmen, 

die dort ansiedeln können auf die drei Firmen des Gewerbegebietes Kerkbrede ein, von 

denen realistisch nur die Firma Berief Erweiterungsabsichten hat.  

 Die Stadt Beckum ergänzt, dass die Bauleitplanung die Nutzung der Flächen durch 

Zweckbestimmung und textliche Festsetzungen auf die Firma Berief zuschneiden wird. 

Der geplante Bebauungsplan ist vorhabenbezogen. 

 Die Naturschutzverbände halten an ihren grundsätzlichen Bedenken fest und erklären 

keinen Meinungsausgleich. 

 

4. Alternativenprüfung erforderlich 

 Die Naturschutzverbände bekräftigen, dass eine Alternativenprüfung im Rahmen der 

Strategischen Umweltprüfung erforderlich ist und diese beim Scoping zunächst auch an-

gegangen wurde. Durch die Produktenleitung über/unter der L586 vom vorhandenen 

zum geplanten Standort schränkt sich die Firma ein, so dass es nur schwer nachvoll-

ziehbar ist, dass der Verbleib am Standort die beste Alternative ist. 

 Das Büro Drees Huesmann erläutert, warum für die Weiterentwicklung der Firma Berief 

nur eine Erweiterung am vorhandenen Standort möglich ist. Eine Untersuchung alterna-

tiver Flächen ist nicht zielführend. Es wurden die Alternativen "kompletter neuer Stand-

ort", "zweiter Standort" und "Erweiterung am vorhandenen Standort" durchgespielt. Die 

Firma Berief hat sehr überzeugend dargelegt, dass mit einem neuen Standort die 

Schwelle der Zumutbarkeit für die Firma überschritten wird. Eine Trennung der produkti-

ven Betriebsteile ist nicht möglich. Die bisher an anderen Standorten angemieteten Hal-

len dienen lediglich der Lagerung und werden mit der Standorterweiterung aufgegeben. 

 Die IHK ergänzt, dass ein Lebensmittelbetrieb eine sehr aufwändige Infrastruktur vorzu-

halten hat. 

 Die Regionalplanungsbehörde erklärt, dass aufgrund dieser Erkenntnisse die Regional-

planänderung vorhabenbezogen durchgeführt wurde, d.h. es erfolgt keine Alternativen-

betrachtung und eine möglichst enge Eingrenzung der anzusiedelnden Betriebe auf der 

Erweiterungsfläche. 

 Die Naturschutzverbände erklären wegen grundsätzlicher Bedenken gegen das Vorha-

ben keinen Meinungsausgleich. 
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5. Artenschutz und kumulative Wirkungen vernachlässigt 

 Das Büro Kortemeier Brokmann erläutert die Vorgehensweise in der Artenschutzprüfung 

auf regionalplanerischer Ebene. Feldlerche, Wachtel und Rebhuhn sind als betroffene 

Arten erkannt worden. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist aber nicht zu erwarten. Die 

Erhebungen und Planungen auf der Ebene der Bauleitplanung werden erläutert.  

 Die Naturschutzverbände bekräftigen das Erfordernis, die artenschutzrechtliche Betrach-

tung und die Schaffung geeigneter Rückzugräume für die betroffenen Arten schon auf 

regionalplanerischer Ebene zu thematisieren. Sie erklären keinen Meinungsausgleich. 

 

6. Mangelhafte Aussagen zur Kompensation 

 Die Naturschutzverbände unterstreichen ihre Argumente zu den fehlenden konkreten 

Aussagen zur Kompensation. Ein Verweis auf die nachfolgende Planungsebene wird für 

nicht ausreichend erachtet. 

 Die Regionalplanungsbehörde verweist auf die aus regionalplanerischer Sicht geeignete 

gleichwertige Tauschfläche. Darüberhinausgehende Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-

minderung und Kompensation finden auf regionalplanerischer Ebene nicht statt.  

 Das Büro Kortemeier Brokmann erläutert die Ausgleichsmaßnahmen in der Bauleitpla-

nung im Umfeld der Projektfläche. Die darüber hinausgehende erforderliche Kompensa-

tion soll auf Ökopoolflächen der Stadt Beckum erfolgen.  

 Die Naturschutzverbände halten die Aussagen auf regionalplanerischer Ebene zur 

Kompensation für nicht ausreichend und erklären keinen Meinungsausgleich. 

 

Die Regionalplanungsbehörde erläutert kurz das weitere Planungsverfahren und schließt 

den Erörterungstermin. 

 

gez. Michael Leißing 
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1. Änderung des aufgestellten Regionalplans Münsterland, Neudarstellung eines 

GIB im Rahmen eines Flächentausches auf dem Gebiet der Stadt Beckum 

Beteiligtenliste 

070 Kreis Warendorf 
Waldenburger Straße 2 
48231 Warendorf 

071 Stadt Ahlen 
Westenmauer 10 
59227 Ahlen 

074 Stadt Ennigerloh 
Marktplatz 1 
59320 Ennigerloh 

075 Stadt Oelde 
Ratsstiege 1 
59302 Oelde 

083 Gemeinde Wadersloh 
Liesborner Straße 5 
59329 Wadersloh 

100 Eisenbahn-Bundesamt 
Hachestr. 61 
45127 Essen 

100-1 
DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung 
Köln, Kompetenzteam Baurecht 

Deutz-Mülheimer-Str. 22-24 
50679 Köln 

105 Deutsche Telekom AG Nl Oldenburg - PTI 13 
Poststr. 1-3 
26122 Oldenburg 

106 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 

Fontainengraben 200  
53123 Bonn  

108 
Der Direktor der Landwirtschaftskammer NRW 
als Landesbeauftragter 

Nevinghoff 40 
48147 Münster 

109-1 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW - 
Regionalforstamt Münsterland 

Albrecht-Thaer-Str. 22 
48147 Münster 

110 Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb 
Postfach 100763 
47707 Krefeld 

111 
Bezirksregierung Arnsberg - Abteilung „Bergbau 
und Energie in NRW„  

Postfach 10 25 45 
44025 Dortmund 

113 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Freiherr-vom-Stein-Platz 1 
48133 Münster 

114 Regionalverband Ruhr 
Postfach 10 32 64 
45128 Essen 

115 Industrie-u.Handelskammer Nord Westfalen 
Postfach 40 24 
48022 Münster 

117 Handwerkskammer Münster 
Bismarckallee 1 
48151 Münster 

118 
Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle 
Coesfeld/Recklinghausen - Bezirksst. 
Agrarstruktur Münsterland 

Borkener Str. 25 
48653 Coesfeld 

119 
Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW 

Postfach 10 10 52 
45610 Recklinghausen 

128 Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie 
Postfach 51 05 50 
50941 Köln 

129 
Vero Verband der Bau- und Rohstoffindustrie 
e.V. 

Düsseldorfer Str. 50 
47051 Duisburg 

134 
Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband 
Frau Sonja Friedemann 

Schorlemer Str. 15 
48143 Münster 

140 Emschergenossenschaft Lippeverband 
Postfach 10 11 61 
45011 Essen 

141 Wasserversorgung Beckum 
Postfach 19 51 
59249 Beckum 

Anlage 5 
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149 BUND NRW e.V. 
Ripshorster Str. 306 
46117 Oberhausen 

150 Naturschutzbund Deutschland NRW 
Ripshorster Str. 306 
46117 Oberhausen 

151 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt 
NRW 

Ripshorster Str. 306 
46117 Oberhausen 

152 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Sparte 
Verwaltungsaufgaben 

Ravensberger Str. 117 
33607 Bielefeld 

153 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH - TI 
NL West 

Karl-Lange-Str. 29 
44791 Bochum 

154 Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Wildenbruchplatz 1 
45888 Gelsenkirchen 

156 

Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler 
Frauenbüros Gleichstellungsstellen NRW 
Frau Erika Leuteritz 
Gleichstellungsbeauftragte 

Stadt Emsdetten 
Am Markt 1 
48282 Emsdetten 

159 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
Hohenzollernring 80 
48145 Münster 

200 Bundeseisenbahnvermögen, Außenstelle Essen 
Hachestr. 61 
45127 Essen 

201 Landeseisenbahnverwaltung 
Hachestr. 61 
45127 Essen 

203 Zweckverband SPNV Münsterland 
Schorlemerstr. 26 
48143 Münster 

212 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - 
Westfälisches Amt für Denkmalpflege 

Fürstenbergstr. 15 
48147 Münster 

213 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - 
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster 

An den Speichern 7 
48157 Münster 

233 Amprion GmbH 
Rheinlanddamm 24 
44139 Dortmund 

235 E.ON Ruhrgas AG 
Brüsseler Platz 1 
45138 Essen 

237 Thyssengas GmbH 
Kampstraße 49 
44137 Dortmund 

239 RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH 
Weseler Str. 480 
48163 Münster 

245 Pledoc GmbH 
Postfach 120255 
45312 Essen 

269 Westfälische Landes-Eisenbahn 
Beckumer Str. 70 
59558 Lippstadt 

276 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis 
Warendorf mbH 

Vorhelmer Str. 81 
59269 Beckum 

279 Deutscher Wetterdienst 
Wallneyer Str. 10 
45133 Essen 

284 
Bundesverband Windenergie e.V. 
Landesbüro NRW 

Corneliusstraße 18 
40215 Düsseldorf 

500 Bezirksregierung Arnsberg 
Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

501 Bezirksregierung Arnsberg - Regionalrat - 
Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

506 Kreis Soest 
Hoher Weg 1 – 3 
59494 Soest 

508 Gemeinde Lippetal 
Bahnhofstraße 7 
59510 Lippetal 

 EBV GmbH 
Myhler Str. 83 
41836 Hückelhoven 

 




